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(4) Briefe des nicht im § 29 Abs. 1 StVG genannten Per
sonenkreises werden ausgehändigt, wenn sie das Erziehungs
ziel fördern oder ihr Inhalt unaufschiebbare bzw. wichtige 
persönliche Fragen betrifft. Bei Nichtaushändigung von Brie
fen sind diese an den Absender zurückzusenden.

(5) Briefe werden an Strafgefangene nicht ausgehändigt und 
an die Empfänger nicht abgesandt, wenn der Inhalt die Straf
gesetze verletzt oder die Sicherheit sowie den Erziehungspro
zeß gefährden würde. Die Strafgefangenen sind von der Ent
scheidung zu informieren. Die Briefe sind einzuziehen.

§30
(1) Strafgefangenen ist es gestattet, im erleichterten Vollzug 

jeden Monat einmal Besuch, im allgemeinen Vollzug jeden 
zweiten Monat einmal Besuch von jeweils bis zu 2 Personen 
für die Dauer von einer Stunde zu empfangen.

(2) Jugendliche können im Monat einmal Besuch bis zu 
4 Personen empfangen. Die Besuchsdauer kann bis zu 2 Stun
den betragen.

(3) Für die zu Haftstrafe bzw. zu Straf arrest Verurteilten 
ist monatlich einmal Besuch bis zu 2 Personen mit einer 
Besuchsdauer bis zu einer Stunde gestattet.

(4) Erfolgt der Besuch auf Antrag der Besucher in größeren 
Zeitabständen als vorgesehen, kann die Besuchsdauer ver
längert werden.

(5) Die Übergabe kleinerer Geschenke während des Be
suches kann gestattet werden.

§31
(1) Bei der Besuchsdurchführung sind die zur Gewährlei

stung der Sicherheit in den Strafvollzugseinrichtungen und 
Jugendhäusern festgelegten Bestimmungen für das Betreten 
und den Aufenthalt einzuhalten.

(2) Der Besuch kann abgebrochen bzw. nicht gestattet wer
den, wenn die Bestimmungen für die Besuchsdurchführung 
nicht befolgt werden.

§32
Kindern bis zu 14 Jahren ist das Betreten von Strafvoll

zugseinrichtungen und Jugendhäusern grundsätzlich nicht ge
stattet.

§33
(1) Der Besuch zwischen im Strafvollzug befindlichen Ehe

partnern ist auf Antrag zweimal jährlich durchzuführen. 
Von einer Besuchsdurchführung darf nur aus Gründen der 
Sicherheit oder wenn das Erziehungsziel gefährdet wird ab
gesehen werden.

(2) Der Besuch zwischen im Strafvollzug befindlichen engen 
Verwandten kann gestattet werden.

(3) Die Entscheidung obliegt den Leitern der Strafvollzugs
einrichtungen bzw. Jugendhäuser.

§34
Die Unterhaltung beim Besuch und der Schriftverkehr er

folgen in deutscher Sprache. Personen, die der deutschen 
Sprache nicht mächtig sind, können sich einer anderen Sprache 
bedienen.

§35
(1) Strafgefangene im erleichterten Vollzug und Jugendliche

können jährlich bis zu 6 Pakete und Strafgefangene im all
gemeinen Vollzug bis zu 4 Pakete mit Nahrungs- und Genuß
mitteln sowie Gegenständen des persönlichen Bedarfs emp
fangen. s

(2) Festlegungen über das Gewicht und den Inhalt der 
Pakete treffen die Leiter der Strafvollzugseinrichtungen bzw. 
Jugendhäuser nach den dazu erlassenen Bestimmungen.

(3) Die Pakete sind in Gegenwart der Strafgefangenen zu 
öffnen. Pakete, deren Inhalt den Festlegungen nicht ent
spricht, sind zurückzusenden. Die Leiter der Strafvollzugsein
richtungen bzw. Jugendhäuser können entscheiden, daß nur 
einzelne Gegenstände, die den Festlegungen nicht entspre
chen, zurückzusenden sind.

(4) Strafgefangenen ist gestattet, ihren Angehörigen Ge
schenkpakete zu übersenden.

Zu §31 StVG:
§36

Als Anerkennungen zu gewährende Vergünstigungen kön
nen befristet oder unbefristet ausgesprochen werden.

§37
(1) Im Rahmen der Erweiterung der persönlichen Verbin

dungen kann auch die Genehmigung zum Aufenthalt außer
halb der Strafvollzugseinrichtung bzw. des Jugendhauses für 
den Tag der Besuchsdurchführung am Ort der Strafvollzugs
einrichtung bzw. des Jugendhauses erteilt werden.

(2) Die Dauer des Aufenthaltes im Freien kann im erleich
terten Vollzug und bei Jugendlichen bis auf insgesamt 
4 Stunden und im allgemeinen Vollzug bis auf insgesamt 
2 Stunden verlängert werden.

(3) Gegenstände zur genehmigten erweiterten Ausstattung 
von Verwahrräumen können von der Strafvollzugseinrichtung 
bzw. dem Jugendhaus zur Verfügung gestellt werden. Solche 
Gegenstände können von den Strafgefangenen käuflich er
worben, in Arbeitsgemeinschaften selbst hergestellt bzw. von 
Angehörigen mitgebracht oder übersandt werden.

(4) Die Genehmigung zum Tragen eigener Bekleidungs
stücke wird in der Regel nur Strafgefangenen im erleichter
ten Vollzug und Jugendlichen erteilt.

§38
(1) Voraussetzung für die Gewährung von Urlaub aus dem 

Strafvollzug als höchste Form der Anerkennung ist vorbild
liches Gesamtverhalten des Strafgefangenen und wenn zu er
warten ist, daß der Strafgefangene den Urlaub nicht dazu 
mißbrauchen wird, um sich der weiteren Strafenverwirk
lichung zu entziehen.

(2) Die Gewährung von Urlaub aus dem Strafvollzug kann
jährlich einmal bis zur Dauer von 7 Tagen nach einem von 
dem Leiter der Strafvollzugseinrichtung bzw. des Jugend
hauses genehmigten Ort erfolgen. Die Anwendung bei Straf
gefangenen des allgemeinen Vollzuges ist grundsätzlich nur 
nach dem Vollzug von mindestens der Hälfte der Strafzeit 
möglich. ....

(3) Die Zeit des Urlaubes ist auf die Strafzeit anzurechnen. 
Eine Anrechnung erfolgt nicht, wenn der Strafgefangene vor
sätzlich die festgelegte Dauer des Urlaubes überschreitet.

Zu § 32 StVG:
§39

Die Einschränkung des Verfügungssatzes für den monat
lichen Einkauf kann für Strafgefangene im erleichterten Voll
zug und für Jugendliche bis auf 30% und für Strafgefangene 
im allgemeinen Vollzug bis auf 15% der monatlichen Ar
beitsvergütung vorgenommen werden.

§40
(1) Die Disziplinarmaßnahmen „Einschränkung oder Entzug 

von Vergünstigungen“ und „Einschränkung des Verfügungs
satzes für den monatlichen Einkauf“ sind im erleichterten 
Vollzug und bei Jugendlichen höchstens bis zur Dauer von 
2 Monaten und im allgemeinen Vollzug höchstens bis zur 
Dauer von 4 Monaten auszusprechen.

(2) Disziplinarmaßnahmen sind 1 Jahr nach Ausspruch zu 
streichen.

§41
(1) Arrest kann nur vom Leiter der Strafvollzugseinrich

tung bzw. des Jugendhauses in Form von Freizeit- oder Ein
zelarrest ausgesprochen werden.

(2) Der Arrest ist unverzüglich zu vollziehen. Die Arrest
fähigkeit der Strafgefangenen ist unmittelbar vor Beginn des 
Arrestes vom Arzt zu bestätigen. Vor Antritt des Arrestes 
sind die Strafgefangenen körperlich zu durchsuchen und über 
die mit dem Arrest verbundenen Bedingungen zu belehren.


